Datenschutzhinweis


Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen Ihrer Tätigkeit wurden Sie aufgefordert ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen. Grundlage hierfür bildet die „Rahmenordnung zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt“ sowie die dazu erlassene Ausführungsordnung. Explizit wird im §7 Absatz 1 AROPräv die Vorlagepflicht eines erweiterten Führungszeugnisses nach §30a Absatz 1 BZRG gefordert. Bitte berücksichtigen Sie die Hinweise im beigefügten Anschreiben sowie im Merkblatt. 

Hinweis zum Datenschutz im Zusammenhang mit der Vorlage, Einsichtnahme und Dokumentation des erweiterten Führungszeugnisses

Folgende Daten werden im Zusammenhang mit der Einsichtnahme in der Prüfstelle gespeichert, an die Personalstelle übermittelt und gespeichert. 
 
Name, Geburtsdatum, Ausstellungsdatum des vorgelegten Zeugnisses, Datum der Einsichtnahme durch die Zentrale Prüfstelle, die Feststellung, ob ein relevanter Eintrag vorhanden ist. Bei Beschäftigten in einem Kleriker-, Arbeits-, Gestellungs-, Kirchenbeamten- oder sonstigen Dienstverhältnis außerdem, welche relevanten Einträge gemäß §11 Abs. 2 Satz 2 AROPräv im erweiterten Führungszeugnis enthalten sind.

Kontaktdaten:

Verantwortlicher: 

Erzdiözese Freiburg, Erzbischöfliches Ordinariat Freiburg, Koordinationsstelle Prävention, Zentrale Prüfstelle, Schoferstraße 2, 79098 Freiburg
E-Mail: pruefstelle@ordinariat-freiburg.de 

Betrieblicher Datenschutzbeauftragter:

Betrieblicher Datenschutzbeauftragter, Schoferstraße 2, 79098 Freiburg
E-Mail: Datenschutz-Einrichtungen@ordinariat-freiburg.de

Verantwortlich für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der oben aufgeführten kirchlichen (Amts-) Handlung ist das Erzbischöfliche Ordinariat Freiburg. 

Zur Vorbereitung und Durchführung der kirchlichen (Amts-) Handlung werden nur die dafür erforderlichen personenbezogenen Daten verarbeitet. Die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten erfolgt auf der rechtlichen Grundlage von §6 Abs. 1 lit. f des Kirchlichen Datenschutzgesetzes (KDG).

Personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit der Einsichtnahme der Erweiterten Führungszeugnisse erhoben werden, bleiben dauerhaft gespeichert. 

Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bestehen die Rechte auf Auskunft (§17 KDG), Berichtigung (§18 KDG), Einschränkung der Verarbeitung (§20 KDG), Datenübertragbarkeit (§22 KDG), Widerspruch gegen die Verarbeitung (§23 KDG), und Löschung (§19 KDG) sowie das Recht zur Beschwerde bei der zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde (§48 KDG).

Wiederspruchs-/Widerrufsrecht: Zum Widerruf einer erteilten Einwilligung oder zum Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten genügt jederzeit eine Mitteilung an die oben genannten Kontaktdaten.   
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